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Pressemitteilung:  
Keine erhöhte Brandgefahr durch in Tiefgaragen abgestellte Elektrofahrzeuge 
 
 
Aufgrund der aktuellen Berichterstattung in den verschiedensten Medien erscheint es wichtig zu 
betonen, dass auch Elektrofahrzeuge von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden 
können. Dies gestaltet sich unter Umständen etwas schwieriger als die Brandbekämpfung von 
herkömmlich angetriebenen Fahrzeugen. Jedoch nicht komplexer oder gefahrbringender als 
etwa ein Brand eines gasbetriebenen Kfz. Entsprechende Handlungsempfehlungen für die Feu-
erwehren sind in diversen einschlägigen Gremien erarbeitet sowie bereits veröffentlicht worden 
und stehen somit den Einsatzkräften zur Verfügung. 
 
Bei einer baurechtskonform errichteten Garage steht das Abstellen sowie das Aufladen von 
Elektrofahrzeugen mit einer zertifizierten Ladeeinrichtung nicht im Widerspruch zu den gelten-
den Vorgaben des Bauordnungsrechts. Das Sperren einer Garage für alternativ angetriebene 
Pkw ist aus brandschutztechnischer Sicht deshalb nicht angezeigt. Weder die Eintrittswahr-
scheinlichkeit eines Brandes noch das Schadensausmaß sind nach derzeitigem Stand bei 
Elektrofahrzeugen erhöht. Durch die vom Gesetzgeber formulierten baurechtlichen Mindestan-
forderungen sind im Brandfall ausreichend sichere Garagen definiert worden. Hier sind die 
brandschutztechnischen Schutzziele – unabhängig von der in der Garage eingestellten An-
triebsart – berücksichtigt und eingearbeitet. Der mögliche Einsatzerfolg ist also nicht abhängig 
von der Antriebsart der Fahrzeuge, sondern von der Konzeption der Garage. 
 
Allerdings bringt die Thematik des Abtransports sowie der Entsorgung von Elektrofahrzeugen in 
der Praxis nach wie vor Herausforderungen mit sich, für welche Lösungen zu erarbeiten sind. 
Diese Lösungen sollten von den Herstellern (Verband der Automobilindustrie - VDA) zusammen 
mit den Entsorgern gefunden werden; der Fachausschuss Vorbeugender Brand- und Gefahren-
schutz der deutschen Feuerwehren (FA VB/G) ist hierzu seit Jahren in unterschiedlichen Gre-
mien beratend tätig. 
 
Elektrofahrzeuge, die in einer Garage gebrannt haben und von der Feuerwehr gelöscht wurden, 
müssen aus einer Garage entfernt werden. Geeignete Hebe- bzw. Bergegeräte sind dafür auf 
dem Markt erhältlich. Die Bergung und Entsorgung nach Beendigung der Gefahrenabwehr stellt 
allerdings keine primäre Aufgabe der Feuerwehr dar und ist durch Abschleppunternehmen so-
wie Entsorger zu bewerkstelligen. 
 
Um den Eigenschaften von Elektrofahrzeugen, zum Beispiel einer etwaigen Rückzündungsge-
fahr nach dem Ablöschen, bei der Bergung sowie beim Abtransport adäquat zu begegnen, soll-
ten Abschleppunternehmen unter anderem eine Fachkraft im Bereich der Hochvoltsysteme 
(gem. den Lehrinhalten des Dokuments 200-005 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung DGUV) beschäftigen. Im Bundesland Bayern wird dies in der sogenannten Abschleppricht-
linie Bayern (ARB) des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 
geregelt. Daraus folgt, dass die Feuerwehr das betroffene Elektro- oder Hybridfahrzeug an ein 
Abschleppunternehmen übergeben kann. Das Unternehmen ist in der Pflicht, alle weiteren 
Maßnahmen sicherzustellen. 
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Weitergehende Informationen zu diesem Thema: 
 
„Risikoeinschätzung Lithium-Ionen-Speichermedien (2018-01)“ des Fachausschusses Vorbeu-
gender Brand- und Gefahrenschutz der deutschen Feuerwehren 
 
„Hinweise für die Brandbekämpfung von Lithium-Ionen-Akkus bei Fahrzeugbränden“ des Fach-
bereichs Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung 
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